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Deutschland: Erste Bilanz zur Bleiberechtsregelung
Ein Jahr nachdem sich die Innenminister von Bund
und Ländern auf ein Bleiberecht für langjährig ge-
duldete Personen geeinigt hatten, liegen nun vorläu-
fige Zahlen zu Anträgen und Bewilligungen vor.
Flüchtlingsorganisationen und Oppositionsparteien
kritisierten erneut, dass die Anforderungen zu hoch
gesteckt wurden und somit zu wenige Personen von
der Regelung profitieren könnten.

Die Innenministerkonferenz (IMK) hatte sich im No-
vember 2006 darauf geeinigt, dass „wirtschaftlich und
sozial integrierte ausreisepflichtige ausländische
Staatsangehörige“ eine zunächst auf zwei Jahre be-
fristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten können (vgl.
MuB 10/06, 2/07, 3/07). Dazu müssen sie eine Reihe
von Bedingungen erfüllen. Ein Bleiberecht kann
erhalten, wer zum Stichtag 1. Juli 2007 seit mindestens
acht Jahren in Deutschland lebte. Für Familien mit
minderjährigen Kindern verkürzt sich der Zeitraum auf
sechs Jahre. Weitere Bedingung ist ein dauerhaftes
Beschäftigungsverhältnis, mit dem der Lebensunterhalt

der Person bzw. der Familie
gedeckt wird, ohne dass auf
ergänzende Sozialleistungen
zurückgegriffen wird. Ausge-
nommen von der Bedingung
des eigenständigen Lebensun-
terhalts sind Auszubildende,
erwerbsunfähige Personen
und Rentner, die keine Sozial-
leistungen in Anspruch nehmen
und im Herkunftsland keine Fa-
milie, dafür aber in Deutsch-
land Angehörige mit dauer-
haftem Aufenthalt haben. Fer-
ner muss die Familie ausrei-
chenden Wohnraum nachwei-
sen, müssen die Kinder den
Kindergarten oder die Schule
besuchen und alle betrof-
fenen Personen ausreichende
Deutschkenntnisse vorweisen.
Geduldete, die keinen An-
spruch auf einen solchen Auf-
enthaltstitel haben, erhalten
dennoch Zugang zum Ar-
beitsmarkt, wenn sie seit min-
destens vier Jahren in Deutsch-
land leben.

Der Beschluss der IMK,
den die Große Koalition bei
den Änderungen des Aufent-

haltsrechts weitgehend umsetzte, beinhaltet auch
eine Reihe von Ausschlussgründen für ein Bleibe-
recht. Kein Bleiberecht erhalten demnach Personen,
die Ausländerbehörden „vorsätzlich getäuscht“,
Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Krei-

sen haben oder in schwerem Maße straffällig gewor-
den sind.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums (BMI)
hielten sich Ende Oktober 2006 178.326 Personen mit
einer Duldung in der Bundesrepublik auf. Der größte
Teil kam aus Serbien und Montenegro (57.875), gefolgt
von Personen aus der Türkei (12.078) und dem Irak
(10.682). Etwa 100.000 dieser Personen lebten zu
diesem Zeitpunkt bereits seit mindestens sechs Jahren
in Deutschland, etwa 70.000 seit mindestens acht Jah-
ren. Hinzu kamen rund 40.000 Personen mit einer Auf-
enthaltsgestattung, von denen rund 6.150 bereits seit
mindestens 6 Jahren und 2.735 seit mindestens 8 Jah-
ren in Deutschland lebten. Dies geht aus der Antwort des
BMI auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor.

Nach vorläufigen Zahlen der Bundesregierung ha-
ben bis zum 30. September 2007, dem letzten Tag der
Antragsfrist, 71.857 Personen ein Bleiberecht beantragt.
Davon haben bislang 19.779 Personen eine Aufent-
haltserlaubnis erhalten, darunter 7.541 Familienange-
hörige. Weitere 29.834 Personen haben zunächst eine
Duldung erhalten, um die Voraussetzungen zum Erhalt
einer Aufenthaltserlaubnis erfüllen zu können. Sie müs-
sen nun nachweisen, dass sie ihren Lebensunterhalt aus
eigenen Mitteln bestreiten können. Definitiv abgelehnt
wurden bis Ende September die Anträge von 7.885
Personen (darunter 2.147 Familienangehörige). Bei 19.302
Personen wurde noch nicht über den Antrag entschieden.

Flüchtlingsorganisationen und Oppositionsparteien
wiederholten angesichts der Zahlen ihre Kritik an der
Bleiberechtsregelung. Die Bedingungen seien zu re-
striktiv, daher würden zu wenige Personen von der Re-
gelung profitieren. Die innenpolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion Die Linke Ulla Jelpke kritisierte,
dass nun „immer noch 81.500 Menschen, die länger
als sechs Jahre in Deutschland leben, lediglich gedul-
det“ würden. Das Problem der Kettenduldungen sei
somit nicht behoben worden. Sie forderte eine „groß-
zügige und dauerhafte Bleiberechtsregelung“. Ähnlich
äußerte sich Josef Philip Winkler von Bündnis 90/Die
Grünen: Die geforderte Mindestaufenthaltszeit sei zu
lang und auch die weiteren Bedingungen zu restriktiv,
so Winkler. Flüchtlingshilfsorganisationen werfen den
Ausländerbehörden, insbesondere im Land Berlin, ein
teilweise willkürliches Vorgehen bei der Anwendung
der Bleiberechtsregelung vor. So sei den Antragstellern
nicht immer rechtzeitig mitgeteilt worden, welche
Dokumente sie für den Antrag benötigen.

Die Bundesbeauftragte für Migration und Integra-
tion Maria Böhmer (CDU) betonte, dass mit der neuen
Regelung für Zehntausende die Tür zum Arbeitsmarkt
geöffnet würde. Sie appellierte erneut an die Wirtschaft,
langjährig Geduldeten eine berufliche Chance zu ge-
ben. me
Weitere Informationen: http://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/16/070/1607089.pdf, ww.fluechtlingsrat-
berlin.de
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Kinder an deutschen Schulen können heute deutlich
besser lesen als noch vor sechs Jahren. Auch ihre na-
turwissenschaftlichen Kenntnisse verbesserten sich.
Das zeigen aktuelle Ergebnisse der IGLU- und PISA-
Studien, an denen Deutschland seit 2001 bzw. 2000
teilnimmt. Die Ergebnisse belegen erneut eine Bil-
dungsbenachteiligung von Migrantenkindern.

Im Jahr 2001 erreichte Deutschland bei der Interna-
tionalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) im Le-
se-Vergleichstest den elften Platz unter 45 Ländern
und Regionen. Der aktuelle Bericht der International
Association for the Evaluation of Educational Achieve-
ment (IEA) wurde am 28. November vorgestellt. Die
Leseleistungen der getesteten 10-Jährigen zeigten 2007
eine deutliche Verbesserung. Deutschland rangiert zwar
nach wie vor auf Platz 11, wies aber im Vergleich zu
IGLU 2001 in allen Dimensionen der Lesekompetenz
bessere Ergebnisse auf. Den ersten Platz belegte

Deutschland: Migranten in Schulen weiterhin benachteiligt
Russland, gefolgt von Hongkong und der kanadischen
Provinz Alberta.

Auch die aktuellen Ergebnisse der am 4. Dezember
vorgestellten PISA-Studie (Programme for International
Student Assessment) zeigen eine Verbesserung der Leis-
tungen deutscher 15-jähriger Schüler im Vergleich zum
Jahr 2003, allerdings nur in den naturwissenschaft-
lichen Fächern. Dort landete Deutschland auf Rang 13
von 50 teilnehmenden Staaten. Im Lesen und in Ma-
thematik bewegt sich Deutschland immer noch im Mit-
telfeld (Platz 18 bzw. 20). Vorn lagen in allen drei Be-
reichen Finnland, Hongkong und – mit Einschränkun-
gen – Kanada.

Neben den Verbesserungen der Leistungen deut-
scher Schüler insgesamt zeigen die Studien erneut ein
signifikant schlechteres Abschneiden von Kindern aus
Migrantenfamilien gegenüber Kindern aus herkunfts-
deutschen Familien. In der IGLU-Studie erzielten die
10-Jährigen in Deutschland für ihre Leseleistungen im
Durchschnitt 516 Punkte. Migrantenkinder, bei denen
beide Eltern im Ausland geboren wurden, erreichten
laut IGLU im Schnitt 48 Punkte weniger als ihre Klas-
senkameraden aus deutschen Familien.

Bei PISA erreichten die getesteten Schüler in der
Lesekompetenz einen Durchschnittswert von 495 Punk-
ten. Der Abstand zwischen dem Abschneiden von Mi-
grantenkindern mit im Ausland geborenen Eltern und
herkunftsdeutschen Kindern betrug hier sogar 93 Punk-
te. Dies entspreche dem Schulwissen von zweieinhalb
Jahren, so der Leiter des Berliner OECD-Büros Heino
von Meyer. Kein anderes OECD-Land erreiche diese
Kluft. Meyer verwies darauf, dass Migrantenkinder
„doppelt benachteiligt“ seien, weil sie häufig aus einem
sozioökonomisch schwachen Milieu kämen. Dr. Ulrich
Raiser, Netzwerk Migration in Europa e.V
Weitere Informationen:
www.ifs.uni-dortmund.de/iglu2006
www.pisa.oecd.org, www.mpib-berlin.mpg.de/pisa

Kommentar:  Keine Chancengleichheit
Die Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem bleibt weiterhin ein
uneingelöstes Versprechen. Vor allem die Ergebnisse der IGLU-Studie ver-
weisen auf ein Gerechtigkeitsproblem, etwa wenn Migrantenkinder bzw.
Kinder von un- oder angelernten Arbeitern und Akademikerkinder gleiche
Leistungen erbringen, diese aber unterschiedlich bewertet werden. Laut
IGLU sind Lehrer bei Migrantenkindern bzw. Kindern von un- oder ange-
lernten Arbeitern erst bei überdurchschnittlichen 614 Punkten davon
überzeugt, dass sie für das Gymnasium geeignet sind (Gesamtdurchschnitt
516 Puntke). Bei Kindern aus Akademikerfamilien reichen bereits 537
Punkte für eine Gymnasialempfehlung.

Das dreigliedrige Schulsystem in Deutschland verstärkt die Bildungs-
benachteiligung von Kindern aus Migrantenfamilien durch eine sehr frühe
Selektion. Im Alter von 10 bzw. 12 Jahren werden vermeintlich gute von
schlechten Schülern getrennt und an unterschiedlich anspruchsvolle
Schultypen (Haupt-, Realschule, Gymnasium) verwiesen. Die Auswahl-
kriterien haben oft nachweislich weniger mit der Leistung des Schülers
als mit dessen sozialer und ethnischer Herkunft zu tun. Dabei spielt oft
auch eine Rolle, dass viele Lehrer Migrantenkinder in ihrem Verhalten als
normabweichend wahrnehmen. Die Schüler erscheinen ihnen entweder
zu aufsässig oder zu anbiedernd, zu frech oder zu schüchtern. Die richtige
Balance im Sozialverhalten macht aber, neben den Sprachkenntnissen,
oftmals einen wichtigen Unterschied im Hinblick auf die Bewertung durch
den Lehrer und dessen Empfehlung für den weiteren Bildungsweg aus.

In Migrantenfamilien mangelt es nicht grundsätzlich an Bildungsmo-
tivation. Im Gegenteil, die Migration stellt für sie ein Projekt des Aufbruchs
dar, das sie mit einem sozialen Aufstieg der Kinder erfolgreich beenden
möchten. Um die Laufbahn ihrer Kinder strategisch planen zu können,
fehlt ihnen aber oftmals das kulturelle Kapital, also Sprachkenntnisse,
Kenntnisse des deutschen Bildungssystems und das Wissen um den
richtigen Umgang mit den Lehrern.

Reformschulen können hier wichtige Impulse geben. Beispielsweise
die Grundschule Kleine Kielstraße in der Dortmunder Nordstadt oder die
geplante Gemeinschaftsschule Campus Rütli in Berlin-Neukölln gehen
alternative und vielversprechende Wege. Sie dehnen ihren Unterricht auf
den gesamten Tag aus, beziehen Migranteneltern aktiv ein und verankern
die Schulen im sozialen Raum – auch in Kooperation mit Migrantenverei-
nen. In Campus Rütli sollen Real- und Hauptschüler gemeinsam lernen,
aber sie sollen auch gemeinsam den Stadtteil gestalten und Musik produ-
zieren. Damit werden über die bloße Wissensvermittlung hinausgehende
Möglichkeiten der Anerkennung geschaffen.

Die deutsche Bildungspolitik hat kein Erkenntnisproblem, sie hat ein
Problem bei der Umsetzung der vielen guten Ideen. Viel Zeit hat sie aller-
dings nicht mehr. Schon jetzt haben beispielsweise in Berlin 40 % der
Jugendlichen unter 18 Jahren einen Migrationshintergrund. Ihnen eine
faire Chance und eine gute Bildung zu geben, kann keine Aufgabe für
Modellprojekte mehr sein, sondern muss die zentrale Aufgabe der Politik
der kommenden Jahre werden.
Dr. Ulrich Raiser, Netzwerk Migration in Europa e. V.

Deutschland:
Integrationskurse
werden neu geregelt
Die Bundesregierung hat eine Neufassung der Ver-
ordnung zu den Integrationskursen beschlossen und
dafür zusätzliche Haushaltsmittel für 2008 bereitge-
stellt (vgl. MuB 6/07). Der Entwurf enthält Maßnahmen,
um die Sprach- und Orientierungskurse für Migranten
effizienter zu gestalten und flexibel an die Bedürfnisse
der Teilnehmer anzupassen. Gleichzeitig werden deren
Mitwirkungspflichten ausgeweitet.

Die Verordnung über die Durchführung von Integra-
tionskursen für Ausländer und Spätaussiedler vom 13.
Dezember 2004 konkretisiert die im Zuwanderungs-
gesetz enthaltenen Regelungen über die Integrations-
kurse sowie deren bundeseinheitliche Umsetzung.
Kernstück der Integrationsmaßnahmen des Bundes ist
der 630 Stunden umfassende Integrationskurs. Er
besteht aus einem Sprachkurs zur Vermittlung ausrei-
chender Deutschkenntnisse und einem Orientierungs-
kurs zur Vermittlung von Wissen zur Rechtsordnung,
Geschichte und Kultur in Deutschland. Zuständig für
Organisation und Umsetzung ist das Bundesamt für



Seite 3 Dezember 2007MIGRATION UND BEVÖLKERUNG

Migration und Flüchtlinge
(BAMF) in Nürnberg.

Das Bundesministerium
des Innern (BMI) hat im Okto-
ber einen Entwurf zur Än-
derung der Integrationskurs-
verordnung vorgelegt. Ziel
war vor allem die Anpassung
der Verordnung an das im
Sommer 2007 novellierte
Aufenthaltsrecht (vgl. MuB 2/
07, 3/07, 6/07). Ferner wurden
Vorschläge des Integrations-
gipfels bzw. der Arbeitsgrup-
pe zur Verbesserung der Kur-
se im Rahmen des Nationalen
Integrationsplans umgesetzt
und Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Evaluation des
Kurssystems durch die Firma
Rambøll Management be-
rücksichtigt (vgl. MuB 6/07).
In der Evaluation war deut-
lich geworden, dass nur rund
die Hälfte der Kursteilnehmer
das vorgesehene Sprachni-
veau („ausreichende Deutsch-
kenntnisse“) erreicht. Die
Bundesregierung beabsich-
tigt, diese Quote durch Än-
derungen im Kursumfang und
in der Kursstruktur zu erhö-
hen. Eine entsprechende No-
vellierung der Integrations-
kursverordnung hat die Bun-
desregierung in ihrer Kabi-
nettssitzung am 21. Novem-
ber beschlossen. Die Ände-
rungen sind zustimmungsfrei
und treten unmittelbar nach
der Veröffentlichung im Bun-
desgesetzblatt in Kraft.

Flexibilisierung: Hin-
sichtlich der Stundenzahlen
werden sowohl die Sprach-
als auch die Orientierungs-
kurse aufgestockt, um insbe-
sondere besser auf die Be-
dürfnisse spezieller Zielgrup-
pen eingehen zu können. So
sollen Spezialkurse für Frau-
en, Jugendliche und An-
alphabeten ein Kontingent von
bis zu 900 Stunden Sprach-
unterricht enthalten. Die
bisherigen Sprachkurse um-
fassten in der Regel je 300
Stunden Basis- und Aufbau-
sprachkurs. Zukünftig wird
die einmalige Wiederholung
des Aufbausprachkurses
ermöglicht, so dass im Einzel-
fall bis zu 1.200 Stunden
Sprachkurs besucht werden
können. Parallel dazu werden
die Klassenstärken von 25 auf
maximal 20 Personen ver-
ringert.

Kursziele und Anforderungen: Einstufungstests vor
Kursbeginn sollen gewährleisten, dass die Teilnehmen-
den in das richtige Modul des Integrationskurses ein-
gestuft werden und sich eine lernfördernde Zusam-
mensetzung ergibt. Veränderte Regelungen zur Prü-
fungsteilnahme sehen obligatorische Tests vor: Ein Kurs
gilt nur dann als „erfolgreich“ absolviert, wenn die
Sprachprüfung „Deutsch-Test für Zuwanderer“ sowie
der bundeseinheitliche Test zum Orientierungskurs be-
standen wurden. Es wird ein „Zertifikat Integrations-
kurs“ vergeben. Die Sprachprüfung wird derzeit im
Auftrag des BMI vom Goethe-Institut entwickelt und
soll ab Januar 2009 zum Einsatz kommen.

Die Motivation der Teilnehmer soll u. a. durch fi-
nanzielle Anreize gesteigert werden: Wer innerhalb
von zwei Jahren nach Ausstellung der Berechtigung
zum Integrationskurs die erfolgreiche Teilnahme nach-
weist, kann 50 % des Kostenbeitrags durch das BAMF
erstattet bekommen (derzeit 1 Euro pro Unterrichts-
stunde, also 450 Euro Erstattung bei 900 Stunden).

Neben der Ausländerbehörde können nun auch die
regionalen Jobcenter bzw. die kommunalen Arbeits-
gemeinschaften Migranten unmittelbar zur Teilnahme
an einem Integrationskurs verpflichten; dies hatte be-
reits die Novellierung des Aufenthaltsgesetzes im Som-
mer 2007 (vgl. MuB 6/07) vorgesehen.

Budget: Während die Änderungen der Integra-
tionskursverordnung ohne Beratungen von Bundestag
und Bundesrat in Kraft treten, war die finanzielle Aus-
stattung der Integrationskurse Ende November Gegen-
stand der parlamentarischen Haushaltsberatungen. Die
Oppositionsparteien im Bundestag kritisieren insbe-
sondere die mangelnde Ausstattung der Integrations-
kurse mit Bundesmitteln. Zwar werden für die Kurse
im kürzlich beschlossenen Bundeshaushalt 2008 ins-
gesamt knapp 155 Mio. Euro veranschlagt und damit
14 Mio. mehr als im Vorjahr (2007: 141 Mio.). Jedoch
waren diese Mittel bereits im Bundeshaushalt 2006
(ebenfalls 141 Mio.) drastisch gekürzt worden – im
Jahr der Einführung des Kursprogramms 2005 hatte
das Budget noch rund 208 Mio. Euro betragen.

Die Bundestagsfraktion Die Linke beantragte in der
abschließenden Haushaltsdebatte, die Mittel wieder auf
diesen Betrag heraufzusetzen und insbesondere auch
„Altzuwanderer“ mit einem Rechtsanspruch auf einen
Integrationskurs zu versehen. Auch Bündnis 90/Die
Grünen forderten im Haushaltsausschuss eine Erhöhung
um mindestens 60 Mio. Euro. Die Mehrkosten für spe-
zielle Frauen-, Jugend- und Alphabetisierungskurse
seien mit der geplanten Etatsteigerung nicht zu decken.
Zudem bliebe offen, wie eine verbesserte Kinderbe-
treuung während der Kursteilnahme finanziert werden
könne. Die Evaluierung der Integrationskurse hatte er-
geben, dass knapp ein Drittel der Kursteilnehmer auf
eine Betreuung für ihre Kinder angewiesen sind und
rund 40 % der Kursabbrüche auf nicht vorhandene
Kinderbetreuung zurückzuführen waren.

Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) er-
klärte anlässlich des Kabinettsbeschlusses, es sei ein
Hauptanliegen der Novelle, „den Anteil derer, die den
Integrationskurs erfolgreich abschließen, deutlich zu
steigern“. Die Bundesintegrationsbeauftragte Maria
Böhmer (CDU) begrüßte in diesem Zusammenhang ins-
besondere die Erhöhung der Stundenzahl für die
Sprach- und Orientierungskurse und die Verkleinerung
der Kursgrößen. Dadurch erhöhe sich die Chance auf
einen erfolgreichen Kursabschluss für eine deutlich
größere Zahl von Kursteilnehmern. js
Weitere Informationen: www.bmi.bund.de

Kurzmeldungen – Deutschland / Europa I

Deutschland: Antidiskriminierungsstelle
Seit November ist die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes (ADS) online zu erreichen.
Sie berät von Diskriminierung Betroffene
und forscht zu Ursachen von Ungleichbe-
handlungen. Der Internetauftritt wendet
sich auch an Unternehmen. Für sie gibt es
einen Leitfaden zu grundlegenden Fragen
bei der Umsetzung des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) (vgl. MuB 3/06).
www.antidiskriminierungsstelle.de
Deutschland: Abschiebeverbot für
irakische Sunniten
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
(BayVGH) hat am 14. November entschie-
den, dass sunnitische Iraker nicht in ihr Her-
kunftsland abgeschoben werden dürfen (Az.
23 B 07.30496): „Angesichts der verhee-
renden Sicherheitslage schwebten die Sun-
niten in der Gefahr, Opfer religiös-politisch
motivierter Gewaltakte zu werden“, so die
Richter in ihrer Begründung. Das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
hatte im vorliegenden Fall den Abschiebe-
schutz für eine Irakerin und ihre drei Kinder
im Jahr 2004 aufgehoben. Diese Entschei-
dung war am 5. April 2007 durch das Ver-
waltungsgericht Ansbach widerrufen wor-
den. Das Gericht begründete seine Ent-
scheidung mit der hohen Verfolgungsge-
fahr im Irak (Az: AN 3 K 04.31938). Das BAMF
ging daraufhin in Berufung. Die Richter des
BayVGH bestätigten nun die Ansbacher
Entscheidung. Eine Revision wurde ausge-
schlossen. Das BAMF erwägt, eine so ge-
nannte Nichtzulassungsbeschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in
Leipzig einzulegen. Das BVerwG müsste
dann den Revisionsausschluss des BayVGH
prüfen. www.vgh.bayern.de/VGAnsbach/
index.htm, www.vgh. bayern.de/BayVGH/
20071119. htm
Frankreich: Umstrittene Gentests erlaubt
Mit seiner Entscheidung vom 15. November
hat der französische Verfassungsrat (Con-
seil Constitutionnel) die Einführung von
Gentests zur Überprüfung des Verwandt-
schaftsverhältnisses bei Familienzusam-
menführungen erlaubt (Az: 2007-557 DC).
Nationalversammlung und Senat hatten
das umstrittene Einwanderungsgesetz Ende
Oktober verabschiedet (vgl. MuB 8/07).
Gegen die Einführung der Gentests hatte
sich eine breite Protestfront gebildet. Die
oppositionellen Sozialisten hatten in der An-
gelegenheit den Verfassungsrat angerufen.
Dieser knüpfte die Gentests nun an kon-
krete Bedingungen: Sie dürfen nur in letzter
Instanz und erst nach ausgiebiger Prüfung
der Personaldokumente der Antragsteller
angewandt werden; es bedarf einer rich-
terlichen Genehmigung und der Staat trägt
die Kosten. Der Verfassungsrat hob zudem
hervor, dass der Familiennachzug auch
allen adoptierten Kindern offensteht. Hin-
gegen verbot er die im Gesetz geplante erst-
malige Erfassung von ethnischer Herkunft
und Religion in amtlichen Statistiken.
www.conseil-constitutionnel.fr /decision/
2007/2007557/index.htm
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Migranten in den EU-Mit-
gliedstaaten haben im ver-
gangenen Jahr insgesamt
rund 26 Mrd. Euro in ihre
Herkunftsländer rücküber-
wiesen. Das sind 3 Mrd. Euro
mehr als im Jahr 2005.

Von den 26 Mrd. Euro gin-
gen rund 19,2 Mrd. Euro in
Drittstaaten; knapp 7 Mrd.
Euro wurden innerhalb der
Europäischen Union transfe-
riert. Damit entfielen drei
Viertel der 2006 transferier-
ten Gelder auf Nicht-EU-
Staaten, was dem Verhältnis
von 2005 entspricht. Dies geht
aus Auswertungen des Sta-
tistischen Amtes der Euro-
päischen Gemeinschaften

EU: Rücküberweisungen in Drittstaaten
überwiegen

Eurostat hervor, die Mitte November in Luxemburg
vorgestellt wurden.

Der größte Teil der Rücküberweisungen stammt mit
6,8 Mrd. Euro von Einwanderern, die in Spanien leben.
Danach folgen Transfers von Migranten in Großbri-
tannien (5,9 Mrd. Euro), Italien (4,4 Mrd. Euro),
Deutschland (2,9 Mrd. Euro) und Frankreich (2,4 Mrd.
Euro). Aus diesen fünf Staaten kamen 85 % aller Rück-
überweisungen, die 2006 in den EU-Mitgliedstaaten
getätigt wurden.

Drittstaaten in Europa zählten mit Transfers in Höhe
von 5 Mrd. Euro zu den bedeutsamsten Zielregionen,
außerdem Nordafrika (4,4 Mrd. Euro), Subsahara-Afrika
(3,2 Mrd. Euro) und Lateinamerika (2,9 Mrd. Euro).
Nicht enthalten in den Eurostat-Zahlen sind Geldtrans-
fers über informelle Kanäle, etwa wenn Migranten bei
Reisen in ihre Herkunftsländer Geld mitführen, oder
die Unterstützung durch Konsumgüter (vgl. MuB 2/
07). up
Weitere Informationen: www.eds-destatis.de

Bangladesch: Flucht und Massen-
obdachlosigkeit
Der Zyklon Sidr hat Mitte
November in Bangladesch
verheerende Auswirkungen
gehabt. Millionen von Men-
schen mussten ihre Wohn-
gebiete verlassen.

Nach Angaben des Katastro-
phenministeriums in der
Hauptstadt Dhaka kamen
durch den tropischen Wir-
belsturm rund 3.500 Men-
schen ums Leben, etwa 5.000
wurden verletzt, mehr als
1.000 werden noch vermisst.
Der Zyklon verursachte Ob-
dachlosigkeit und zwang
Millionen von Betroffenen,
ihre Wohngegenden zu
verlassen. Rund 3,3 Mio.
Menschen waren oder sind
hiervon betroffen. Fast 5.000
Schulen und andere Bil-
dungseinrichtungen fielen
dem Sturm zum Opfer. Rund
300.000 Wohnhäuser wur-
den völlig zerstört, doppelt
so viele schwer beschädigt.
„Im Prinzip sind die Ärmsten
betroffen. Je einfacher, je
primitiver das Haus gebaut
wurde, desto eher ist es weg-
geflogen“, sagte Gerhard

Tauscher, Experte für Wasser und Hygiene vom Deut-
schen Roten Kreuz (DRK), der vor Ort die Hilfe für die
Obdachlosen koordiniert.

Wie Hilfsorganisationen mitteilten, sind die obdach-
losen Menschen in den Küstengebieten vielerorts von
Hunger und Seuchen bedroht. Mehrere Nichtregie-
rungsorganisationen warnten vor einer humanitären
Katastrophe. Militär-Helikopter transportieren vom
Welternährungsprogramm (WFP) und anderen Orga-
nisationen zur Verfügung gestellte Notrationen in die
betroffenen Küstenregionen. „Viele Gebiete sind noch
gar nicht zugänglich und von der Außenwelt abge-
schnitten, weil Straßen nicht befahrbar sind“, sagte Peter
Rottach von der Diakonie Katastrophenhilfe.

Die Vereinten Nationen stellten Bangladesch mehrere
Millionen US-Dollar aus dem UNO-Nothilfefonds zur
Verfügung. Die genaue Höhe der Zahlungen hänge von
den Erfordernissen des Landes ab, erklärte UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki Moon. Die EU leistete 1,5 Mio. Euro
und die Bundesregierung in Berlin zusätzlich 700.000
Euro Soforthilfe. Die USA versprachen 2,1 Mio. US-
Dollar und stellten zwei Kriegsschiffe für den Hilfs-
einsatz zur Verfügung.

Bangladesch gehört zu den ärmsten Ländern der
Welt. Es kämpft noch immer mit den Folgen der
Überflutungen von Juli bis September dieses Jahres.
Dabei waren mehr als 1.000 Menschen getötet worden.
Bei einem ähnlichen Wirbelsturm im Jahr 1991 waren
knapp 140.000 Menschen ums Leben gekommen. Beim
bislang schlimmsten Zyklon in Bangladesch im Jahr
1970 starben rund eine halbe Million Menschen. chw
Weitere Informationen: www.unhcr.ch, www.wfp.org,
www.drk.de, www.katastrophen-hilfe-ekd.de

Senegal: Entwicklung durch Auswanderung?
Die öffentliche Wahrnehmung der Migration aus dem
subsaharischen Afrika war im vergangenen Jahr ge-
prägt von dramatischen Bildern massenhafter An-

künfte auf den Kanarischen Inseln (vgl. MuB 1/06, 5/
06, 7/06, 8/07). Nachdem im Vorjahr lediglich 4.800
Personen auf Booten übersetzten, erreichten 2006 etwa

Kurzmeldungen – Europa II

EU: Erweiterung des Schengenraumes
Bei einer Sitzung des EU-Ministerrates am
6. Dezember in Brüssel haben die Justiz-
und Innenminister den Wegfall weiterer
Grenzkontrollen innerhalb der EU formal
beschlossen. Ab der dritten Dezemberwoche
werden die Grenzen Estlands, Lettlands,
Litauens, Maltas, Polens, der Slowakei, Slo-
weniens, der Tschechischen Republik und
Ungarns für den freien Verkehr von Perso-
nen, Waren und Dienstleistungen geöffnet
(vgl. MuB 8/07). An den deutschen Außen-
grenzen entfallen zukünftig die Grenzkon-
trollen zu Polen und zu Tschechien. Wäh-
rend die deutsche Polizeigewerkschaft GdP
durch die Grenzöffnung eine Gefahr für die
Sicherheit der Bürger befürchtet, begrüßte
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble
(CDU) die Schengen-Erweiterung ausdrück-
lich.
EU: Speicherung von Fluggastdaten
Anfang November hat die EU-Kommission
ein umfangreiches Gesetzespaket zur Ter-
rorismusbekämpfung vorgelegt, das u. a.
vorsieht, ein europäisches System für den
Austausch von Fluggastdatensätzen einzu-
richten. Hintergrund sei die wichtige Rolle,
die der internationale Passagierverkehr bei
der Vorbereitung und Ausführung von
Terroranschlägen spielte.
Der Gesetzentwurf sieht vor, Fluggastdaten
für Flüge von und nach Europa 5 bis 8 Jahre
zu speichern. Die Fluggesellschaften müss-
ten dann Daten wie Name, Anschrift, Te-
lefon- und Kreditkartennummer, Reisebüro,
Sitzplatznummer, Umbuchungen, Nicht-
erscheinen oder Stornierungen an die im
jeweiligen Mitgliedstaat zuständige Behörde
weiterleiten. „Sensible“ Daten wie die
religiöse oder ethnische Gruppenzugehö-
rigkeit würden nicht erhoben, so EU-Kom-
missar Franco Frattini. Die Regelungen be-
dürfen der Zustimmung aller EU-Mitglied-
staaten.
http://ec.europa.eu/news/justice/
071106_1_de.htm
EU/Russland: Visumspflicht abschaffen
Die Europäische Union und Russland haben
ihre Absicht erklärt, die Visumspflicht ab-
zuschaffen. „Das wird allerdings noch ei-
nige Zeit dauern“, sagte Kreml-Verwal-
tungschef Viktor Iwanow Ende November.
Bei einem Treffen eine Woche zuvor, an
dem die Justiz- und Innenminister Russ-
lands sowie Vertreter der derzeitigen portu-
giesischen EU-Ratspräsidentschaft teilnah-
men, habe man zunächst die Umsetzung
von Visa-Erleichterungen ins Auge gefasst.
EU-Justizkommissar Franco Frattini be-
kräftigte, dass eine konstruktive Zusam-
menarbeit im Kampf gegen Terrorismus und
Menschenhandel die Voraussetzung für
spätere Erleichterungen sei.
www.ec.europa.eu
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32.000 Migranten die Inselgruppe lebend. Die Anzahl
der auf der Überfahrt mit den hochseeuntauglichen
Pirogen ums Leben gekommenen Ausreisewilligen
wird auf 3.000 bis 13.000 Menschen geschätzt. Im
Jahr 2007 ist die Migration auf die Kanaren wieder
auf das Niveau früherer Jahre zurückgegangen.

Diese Wanderungsbewegungen 2006 waren zu bedeu-
tenden Teilen ein spezifisch
senegalesisches Phänomen:
Ein Großteil der Boote war
von der senegalesischen
Küste aus gestartet, und die
Anzahl der Senegalesen
unter den Migranten wurde
auf 50-70 % geschätzt. Aller-
dings gelangt nur ein sehr
geringer Teil der Migranten
mittels illegaler Grenzüber-
tritte nach Europa. Der weit
überwiegende Teil der irre-
gulären Langzeitmigranten
reist zunächst mit Ge-
schäfts-, Touristen- oder Stu-
dentenvisa ein.

Migrationsursachen: Die
senegalesische Auswande-
rung ist durch ein Bündel an
Faktoren verursacht. Zum ei-
nen wanderten Senegalesen
seit den 1980er Jahren in
Folge einer Wirtschaftskrise
vermehrt ins afrikanische
Ausland ab. Krisen bzw. Krie-
ge in wichtigen Zielländern
haben seither zu deutlichen
Brüchen in den Migrations-
routen geführt. Auch aktuell
bewegt sich ein sehr großer
Teil der senegalesischen Mi-
granten innerhalb Afrikas,
wobei in der jüngeren Ver-
gangenheit aufgrund der ge-
stiegenen Öleinnahmen ins-
besondere Mauretanien und
Libyen Zuwanderer anzogen.
Jedoch ist die Bedeutung
von Industrieländern als Mi-
grationsziel stark gestiegen.

Neben diesem langfristi-
gen Strukturwandel sind auch
jüngere Entwicklungen be-
deutend für die Migrations-
bewegungen. Eine schwere
Wirtschaftskrise in den
1990er Jahren führte im Zu-
sammenspiel mit einem
hohen Bevölkerungswachs-
tum zu einer Verschlechte-
rung der Perspektiven für
junge Erwachsene. Aufgrund
der relativ hohen Unterstüt-
zungsleistungen früherer
Migranten für ihre daheim
gebliebenen Verwandten hat
sich schließlich die Auswan-
derung in Industrieländer
zum Modell sozialen Auf-

stiegs entwickelt und damit die Karriere im Staatsap-
parat abgelöst. Dessen ungeachtet weichen die tatsäch-
lichen Erfahrungen der Migranten in aller Regel auf
negative Weise drastisch von den Erwartungen ab.

Zielländer: Aufgrund der engen Beziehungen zur
ehemaligen Kolonialmacht war Frankreich bis Mitte
der 1980er Jahre das bei weitem bedeutendste euro-
päische Zielland für Senegalesen. Anschließend wurden
zunächst Italien und seit den späten 1990er Jahren
Spanien zu bedeutenden Aufnahmeländern. In diesen
drei Ländern konzentrieren sich auch weiterhin die
senegalesischen Zuwanderer. In Italien befinden sich
etwa 70.000, in Frankreich ca. 60.000 und in Spanien
mindestens 10.000 reguläre und irreguläre senegale-
sische Migranten. In Deutschland schwankte die An-
zahl der Senegalesen in den letzten zehn Jahren zwi-
schen 2.500 und 4.000 Personen.

Rücküberweisungen: Mit der Zunahme der Migra-
tion in Industrieländer haben sich auch die offiziell
registrierten Überweisungen der Zuwanderer in ihr
Herkunftsland deutlich von 91 Mio. US-Dollar im Jahr
1998 auf 563,2 Mio. US-Dollar im Jahr 2004 erhöht.
Diese finanziellen Mittel stellen etwa 7,6 % des Brut-
toinlandsproduktes Senegals dar und erlangten große
Bedeutung für die Wirtschaft des Landes. Etwa 70 %
der senegalesischen Haushalte haben mindestens einen
Angehörigen im Ausland. Neben der Verwendung für
laufende Ausgaben werden die Mittel insbesondere
für den Kauf von Grundstücken und den Häuserbau
ausgegeben. Der Bausektor verzeichnete in den grö-
ßeren Städten des Senegal in den letzten Jahren außer-
gewöhnlich hohe Wachstumsraten.

Der senegalesische Staat hat in Zusammenarbeit
mit europäischen Staaten und der Internationalen Orga-
nisation für Migration einige Anstrengungen unter-
nommen, das Potenzial der Migranten verstärkt für
produktive Investitionen zu nutzen. Diese Bemühungen
fügen sich zum großen Teil in die allgemeinen Tätig-
keiten der Behörde für die Förderung von Investitionen
und Großprojekten (Agence pour la Promotion des
Investissements et des Grands Travaux – APIX) ein.
Zudem existiert seit 1987 ein Büro zur Aufnahme,
Orientierung und Betreuung der Rückkehrer (Bureau
d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des Actions de
Réinsertion des Émigrés, BAOS) sowie seit 2003 ein
spezielles Ministerium für Auslandssenegalesen (Minis-
tère des Sénégalais de l’Extérieur). Insbesondere die
beiden letztgenannten Institutionen leiden jedoch unter
dem ineffizienten Einsatz ohnehin geringer Mittel und
haben kaum vorzeigbare Erfolge zu verzeichnen.
Darüber hinaus war die Regierungszeit des Präsidenten
Abdoulaye Wade seit 2000 von einer schleichenden
Erosion der Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen
gekennzeichnet. Angesichts dieser Entwicklungen ist
fraglich, inwiefern es dem Senegal gelingen wird, die
steigenden Zuflüsse für eine Entwicklung der eigenen
Wirtschaft zu nutzen. Felix Gerdes, Forschungsstelle
Kriege, Rüstung und Entwicklung, Institut für Politische
Wissenschaft, Universität Hamburg

Ein 11-seitiges Länderprofil Senegal mit umfang-
reichem Datenmaterial ist in Deutsch und Englisch
abrufbar unter: www.focus-migration.de
und www.migration-info.de
In der Rubrik Länderprofile sind bei focus Migration
bereits erschienen: Deutschland, Frankreich, Kanada,
Litauen, die Niederlande, Polen, Rumänien, Spanien,
Türkei und die USA.

Kurzmeldungen – Welt

Lateinamerika: Armut deutlich gesunken
Erstmals seit 1990 liegt in Lateinamerika
und in der Karibik die Zahl der Menschen,
die mit weniger als einem US-Dollar am
Tag auskommen müssen, wieder unter 200
Mio. Laut dem Bericht der UN-Wirtschafts-
kommission für Lateinamerika CEPAL
„Social Panorama of Latin America“ lebten
2006 in der Region 195 Mio. Menschen in
Armut, das sind 36,5 % der Bevölkerung
(1990: 48,3 %) und 71 Mio. Menschen in
extremer Armut (13,4 %; 1990: 22,5 %).
Der Grund für die gesunkene Armut: Die
lateinamerikanischen Volkswirtschaften
sind zwischen 2003 und 2007 so stark wie
zuletzt in den 1970er Jahren gewachsen.
Auch trugen v. a. in den Ländern Zentral-
amerikas und in Mexiko die hohen Aus-
landsüberweisungen erheblich zur Milde-
rung der sozialen Not bei. Angesichts der
gesunkenen Armut gebe es insgesamt we-
niger Migranten in Lateinamerika. Dies
führen die Autoren des CEPAL-Berichts u. a.
auf zunehmendes Wohneigentum zurück.
Die größten Fortschritte bei der Armutsbe-
kämpfung machte seit 2002 Argentinien,
das die Armut um 24,4 % senken konnte,
gefolgt von Venezuela (18,4 %). Peru, Chile,
Ecuador, Honduras und Mexiko konnten
die Armut um jeweils mehr als 5 % senken.
Trotzdem bewerten die Autoren die soziale
und wirtschaftliche Ungleichheit unter-
einander wie auch innerhalb der Länder
Lateinamerikas als weiterhin extrem hoch.
Die Situation verschlimmere sich in den
Gegenden, die etwa von Landflucht betrof-
fen seien. http://www.eclac.cl/
publicaciones/xml/9/30309/PSI2007_
Sintesis_Lanzamiento.pdf
Somalia: Verschärfte Flüchtlingssituation
Angesichts zunehmender Kämpfe in der
somalischen Hauptstadt Mogadischu ist die
Zahl der Flüchtlinge im November drastisch
gestiegen (vgl. MuB 9/07). Das UN-Flücht-
lingshilfswerk (UNHCR) schätzt, dass in So-
malia inzwischen rund 1 Mio. Menschen vor
den Kämpfen zwischen Regierungstrup-
pen, äthiopischen Soldaten und islamischen
Milizen geflohen sind. Allein 200.000 flo-
hen aus Mogadischu, das sind mehr als die
Hälfte der Bewohner. Während ein Teil der
Flüchtlinge bei Freunden und Verwandten
unter beengten Verhältnissen lebe, sorge der
Zustrom von Neuankömmlingen in den
Flüchtlingslagern für menschenunwürdige
Verhältnisse. Die hygienischen Bedingun-
gen seien katastrophal und förderten den
Ausbruch von Krankheiten. Auch Wasser
und Lebensmittel seien knapp.
www.unhcr.ch
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I m p r e s s u m

Veranstaltungen / Publikationen / Preisausschreibung
Fachtagung
Schule in der Einwanderungsgesellschaft: Internatio-
nale Perspektiven aus Forschung und Praxis.
Veranstalter und Kooperationspartner: Georg-Eckert-
Institut für internationale Schulbuchforschung (Braun-
schweig); Netzwerk Migration in Europa e. V. (Berlin);
Arbeitsbereich Interkulturelle Erziehungswissenschaft
der Freien Universität Berlin; Bundeszentrale für poli-
tische Bildung
Unterstützt durch: Bundesministerium für Bildung und
Forschung; Bundeszentrale für politische Bildung; Nie-
dersächsische Lottostiftung
Thema: Die Integration von Einwanderern ist eine vor-
dringliche Herausforderung in den durch Migration
geprägten multiethnischen Gesellschaften Europas und
Nordamerikas. Die gesellschaftliche, politische und wis-
senschaftliche Auseinandersetzung ist dabei von zahl-
reichen konkurrierenden Positionen geprägt. Dem
stehen – besonders in Deutschland – nur eine unge-
nügende Anzahl empirischer Untersuchungen gegen-
über, die gesichertes Wissen und Antworten auf die
Fragen nach erfolgreichen Modellen, Methoden und
Konzepten der (Bildungs-)Integration liefern. Vor dem
Hintergrund der Ergebnisse der von der OECD durch-
geführten PISA-Studie gilt es, sich noch stärker ge-
genüber Erfahrungen anderer Länder zu öffnen und
noch zu gewinnende Erkenntnisse in praktische Inte-
grationspolitik und -projekte zu übersetzen.
Die internationale Konferenz Schule in der Einwande-
rungsgesellschaft: Internationale Perspektiven aus
Forschung und Praxis versucht, einen Beitrag zur
Schließung der Lücke zwischen Forschung und Praxis
zu liefern. Ausgehend von der Frage nach der Rolle
der Schule in Einwanderungsgesellschaften, präsentie-
ren und diskutieren Wissenschaftler und Praktiker An-
sätze, Konzeptionen und Erfahrungen entlang der
Schnittstelle von schulischer Bildung und Integration.
Die Konferenz richtet sich an Wissenschaftler, an Ver-
antwortliche in der Bildungs- und Integrationspolitik
sowie an Praktiker der schulischen Bildung.
Datum/Ort: 13. bis 15. Februar 2008, Henry-Ford-Bau
der Freien Universität Berlin, Garystraße 35, 14195
Berlin
Weitere Informationen und Anmeldung: Pasquale
Rotter, E-Mail: info.konferenz@gei.de, Internet:
www.gei.de, www.network-migration.org/
Konferenz2008

Publikationen
Schule und Integration
Bildung gilt als Schlüssel zu gelungener Integration
und zum Ausgleich von sozialen Ungleichheiten. Doch
gerade die Schule wird in den letzten Jahren häufig
mit Integrationsproblemen in Verbindung gebracht. Die

Bundeszentrale für politische Bildung hat ein Online-
Spezial zum Thema Schule und Integration zusam-
mengestellt. Es umfasst Analysen zur Lage, Vorschläge
und Lösungen für Schulen in der Einwanderungs-
gesellschaft sowie konkretes Unterrichtsmaterial.
http://www.bpb.de/themen/A4BJ0W,0, Schule_
und_Integration.html

Neues EU-Themenheft
Europas Grenzen, Migration und Grundrechte
http://ec.europa.eu/deutschland/pdf/eu_nachrichten/
eu-th-21-grundrechte-web.pdf bzw. http://
ec.europa.eu/deutschland/pdf/eu_nachrichten/eu-th-
21-migration-web.pdf

Klaus Sieveking: Meine Rechte als Ausländer.
Aufenthalt - Arbeit - Bildung - Soziale Sicherung -
Einbürgerung - Rechtsschutz. 2007, München, Beck-
Rechtsberater im dtv (Nr. 5281), Deutscher Taschen-
buch Verlag, ISBN 978-3-423-05281-8 und ISBN 978-
3-406-34262-2, 12,50 Euro, Bestellung: www.dtv.de

Gökçe Yurdakul, Michal Bodemann (Hg.): Citizenship
and Immigrant Incorporation: Comparative Perspec-
tives on North America and Western Europe. 2007,
New York, Palgrave Macmillan, ISBN: 0-230-60013-
1, 74,95 USD, Bestellung: www.palgrave-usa.com

Preisausschreibung
Europäischer CIVIS Medienpreis – Wettbewerb 2008
CIVIS – Europas Medienpreis für Integration und kul-
turelle Vielfalt wird ab sofort in allen EU-Mitglied-
staaten und der Schweiz ausgeschrieben. Gesucht wer-
den Radio- und Fernsehprogramme, die sich in über-
zeugender Weise der Themen Integration und kultu-
relle Vielfalt annehmen – ohne Konflikte zu leugnen.
Mit dem neuen Wirtschaftspreis 2008 vergibt CIVIS
erstmals einen besonderen Themenpreis für herausra-
gende Berichterstattung über die betriebliche Inte-
gration von Menschen mit Zuwanderungshintergrund.
Der Young CIVIS Media Prize wird 2008 erneut als
europäischer Förderpreis für junge Journalisten sowie
Studierende und Absolventen der Film- und Medien-
hochschulen ausgeschrieben, die nicht älter als 32 Jah-
re sind.
Preisgeld: Der CIVIS Medienpreis 2008 ist insgesamt
mit 47.000 Euro dotiert.
Einsendeschluss: 20. Januar 2008
Der europäische CIVIS Medienpreis wird von der ARD
gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung ausge-
schrieben.
Informationen unter: CIVIS medien stiftung GmbH,
Breite Straße 48-50, 50667 Köln, Tel.: +49 (0)221 277
587-0, E-Mail: civis@civismedia.eu


